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Hanf (Cannabis sativa) zählt zu den ältes-
ten genutzten Kulturpflanzen der Mensch-
heit. Und das Wissen, dass die Basalgang-
lien voll von Cannabisrezeptoren sind, hat 
das Interesse an den therapeutischen Mög-
lichkeiten von Cannabis in der Behandlung 
von Morbus Parkinson geweckt.

Wie so häufig, wenn es um Canna-
bis geht, gibt es eine gewisse Diskrepanz 
zwischen den jeweils positiv ausgefalle-
nen Fallbeschreibungen zur Wirkung von 
Cannabis auf die motorischen Symptome 
der Parkinsonerkrankung und den bisher 
eher ernüchternden Placebo-kontrollier-
ten Studien. Auch die durch anekdotische 
Berichte geschürte Hoffnung, dass durch 
Cannabidiol die L-Dopa-induzierten Dys-
kinesien (LID) günstig beeinflusst werden 
könnten, liess sich in späteren Studien nur 
inkonstant nachweisen. Aufgrund der be-
schriebenen Studienlage ist es entspre-
chend nicht weiter erstaunlich, dass die 
American Academy of Neurology in ihren 
Richtlinien jegliche therapeutische Wirk-
samkeit von Cannabis sowohl bezüglich 
Tremor als auch Dyskinesien abspricht.

Trotz dieser «offiziellen» Richtlinien 
finden sich Autoren, die im Einzelfall ei-
nen zeitlich begrenzten Behandlungsver-
such mit Cannabis bei therapieresistentem 
schwerem Tremor oder stark behindern-
den Dyskinesien befürworten, insbeson-
dere wenn eine Kontraindikation für die 
Tiefe Hirnstimulation (THS/DBS) oder 
eine Medikamentenpumpentherapie mit 
Apomorphin oder Duodopa vorliegt.

Anders sieht es hingegen bei nicht-mo-
torischen Symptomen von Parkinson aus. 

Was diese betrifft – z. B. schwere REM-
Schlaf-assoziierte oder schmerzbedingte 
Schlafstörungen sowie andere therapiere-
sistente Dystonie-bedingte Schmerzen –, 
darf aufgrund der etwas positiveren Stu-
dienlage bezüglich den analgetischen Ei-
genschaften von Cannabis ein zeitlich 
beschränkter Behandlungsversuch mit 
Cannabis erwogen werden. Allerdings erst 
nach sorgfältiger individueller Nutzen-Ri-
siko-Abwägung. In diesen Fällen müssen 
die potenziellen Nebenwirkungen wie Hal-
luzinationen und orthostatische Hypoto-
nie beachtet werden.

Eher Cannabisextrakte

Wird zur Abgabe von Cannabis entschie-
den, sind sich die Autoren derzeit einig, 
dass es wegen ihrer Standardisierung 
und ihrer besseren Bioverfügbarkeit rat-
samer ist, Cannabisextrakte zu verschrei-

ben, als Cannabisblüten zur Inhalation 
nach Verdampfung bzw. zur Teezube-
reitung einzunehmen. Während zurzeit 
Parkinsonbetroffenen Nabiximols (Sati-
vex®) wie auch reines Tetrahydrocanna-
binol (THC; Dronabinol) nur mit einem 
Betäubungsmittelrezept und einer Son-
derbewilligung durch das BAG abgege-
ben werden können, genügt für die Ab-
gabe von Cannabidiol (CBD), das in einer 
spezialisierten Apotheke abgeholt werden 
kann, ein gewöhnliches ärztliches Rezept. 
Bei ausbleibendem Therapieeffekt nach 
einem Beobachtungszeitraum von 3 Mo-
naten sollte ein Abbruch der Behandlung 
erfolgen. Zudem gilt es zu beachten, dass 
unter der aktuellen Gesetzgebung in der 
Schweiz das Führen von Fahrzeugen beim 
Konsum von Cannabis (THC) in der Regel 
verboten ist.  Dr. med. Claude Vaney

Cannabispflanzen und ein Fläschchen mit daraus gewonnenem CBD. Foto: Keystone

Im Sommer 2020 hat der Bundesrat 
dem Parlament eine Botschaft zur Än-
derung des Betäubungsmittelgesetzes 
überwiesen, die einen vereinfachten 
Zugang zu Cannabisarzneimitteln in 
der medizinischen Behandlung ge-
währleisten soll. Die Gesetzesanpas-
sung wird zur Folge haben, dass für 
die Verschreibung von Cannabisarz-
neimitteln keine Ausnahmebewilli-
gung des Bundesamtes für Gesund-
heit (BAG) mehr erforderlich sein 
wird. Behandelnde Ärzte und Ärztin-
nen werden Cannabispräparate auf 
der Grundlage eines Betäubungsmit-
telrezeptes analog den opiathaltigen 
Arzneimitteln in eigener Verantwor-
tung verschreiben können. 

Mit der angestrebten Gesetzesrevi-
sion sollen die Voraussetzungen ver-
bessert werden, damit das Heil- und 
Palliativpotenzial von Cannabis als 
Arzneimittel besser genutzt und Can-
nabisarzneimittel mit geringem büro-
kratischem Aufwand kranken Men-
schen zugänglich gemacht werden 
können. Im Zentrum der Vorlage steht 
die Aufhebung des Verkehrsverbots 
für Cannabis zu medizinischen Zwe-
cken im Betäubungsmittelgesetz. 

 Dr. med. Claude Vaney
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Parkinson Schweiz erhält oft Fragen 

zu alternativen Arzneimitteln wie 

etwa Mucuna pruriens oder Canna-

bis sowie zu anderen komplemen-

tärmedizinischen Therapien. Daher  

wird diesen Themen eine Serie 

gewidmet.
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